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Bekanntmachung
Betr . Kreistagswtthl.

Ter Wahlausschuß hat in seiner Sitzung am 21 ^anuar
1920 folgende Wahlvorschlage für den W ah lde, ?rrt A
des Wahlverbandes der Landgemeinden (außer Freiendiez)
zuaelassen.

Wahl Vorschlag I.
1 Carl Mohr , Lanowirt aus Niedermerten, ,

2. Ludwig Heckelmanu, Brauereibesltzer aus Hahnstatren,
3 Julius Schröter , Buchhalter aus Zollhaus.

Wahlvorschlag  IL
1. August Siegel , Schlosser aus Niederneyen,
2. Heinrich Lieber, Bergmann aus Halmstatten,
3 Philipp Tiels , Hilfsschloper aus Burgschwasback/.

Wahlvorschrag  III . .
1. Philipp Hasselbach, Lanowirt aus Dörsdorf,
2 Wilhelm Wagner , Landwirt aus Hahnstattea,
3. Karl Wilhelm Baseler , Landwirt aus Netzbach. -

Die Wahlen finoen am 1. Februar 1920  m den

° " Äh "v° rftq -r tft «̂ r Blirznm -Ift -r und Lt - Il»!rk,t - r ,
ist der Bürgermeister -Stellvertreter (Beigeordnerer oder 1.
Schöffe ). Der Wahlraum wird von dem Wahlvorsteher be¬
stimmt und in ortsüblicher Weise bekannt gegeben.

Infolge der Einführung des VerhaltnrswahlchhemList
der Wähler in der Anzahl der Bewerber beschrankt. Ei darf
nach 8 14 Abs. 2 des Reichswahlgesetzes nur Namen aus
einem einzigen der öffentlich 'bekannt gegebenen Wahlvor¬
schläge entnehmen , muß sich also , wenn er uberhanpr ein
Wahlrecht gültig ausuben will , zu einem d.eie^ Wahtvor-
schläae bekennen. Das sogenannte Panachicren , d. h. Ent¬
nehmen von Namen aus verichiedenen Wahlvorschlagen , hat
nach 8 42 Ziffer 7 der Wahlordnung die Unguttigke .t des
Stimmzettels zur Forge. Die Hinzunahme von „Wrlden ,
d h von Personen , die auf keinem i>gr öffentlich bekannt-
gegebenen Wahlvorschläge benannt sind, ist dagegen tzMchad-
lich aber auch unwirksam . Sind auf einem Stimmzettel
nur „Wilde " benannt , so ist er ungültig (Wahlordnung 8 4 _,

^ 'Innerhalb bcS  Wahlvorschlages , für den sich der Wähler
entscheidet, kann er jede mögliche Aenderung vornehmen,
insbesondere also die Reihenfolge ändern , einzelne Namen
streichen oder wiederholen . Alle diese Aenderungen berühren
nicht die Gültigkeit des Wahlzettels , sind aber auchnach
ß 20 des Reichswahlgesetzes ohne Einfluß aus da» Wahl-

^ °N 'r Stimmzettel , der einem , bestimmten Wahlvor-
schlaae zugerechnet werden kann, wrrd so bewertet , als ob
er mit dem Wahlvorschlage völlig uberelnsttmmr (W.-O.

^ ^ ZBei ' dreser Rcchtslage .hat der Wähler sein Augenmerk
r,i richten daß er sich durch bte Benennung der von

ihm gewählten Bewerber eindeutig für einen bestimmten
Wablvorschlag ausspricht . Es genügt , baß auch nur ern
Name aus einem Wahlvorschlage genannt wrrd, «tfo &. SS.
btr erste Name der nach 8 27 der Wahlordnung zur Be¬
zeichnung des Wahlvorschlages dient.

Die verbundenen Wahlvorschlage gelten nnr den anderen
Wablvorschläaen gegenüber als ern Wahlvorschlag (R. W. G.
8 "2 Abs 4 ) sind im übrigen aber als gesonderte zu be¬
handeln.

-Ich ersuche die Herren Wahlvorsteher , mir (dem Wahl-
koinmiffar ) die Wahlprotokolle mit sämtlichen zugehörigen
Schriftstücken bis spätestens 4. Februar ernzu-
reichen.

Flacht,  den 22. Januar 1920.
Der M hlkommiffar für den W htvezirk A

Thie lmann,  Bürgermei rer, _

KeKanntMachnns
Betr . Kr erst«gs wähl.

Der Wahlausschuß hat in sauer Sitzung am 21. Januar
1920 folgende Wahlvorschlage für den Wahlbeuere B
ves Wahlverbandes der Landgemeinden (außer rireitnoiez)
zugelassen.

Wahlvorschlag  1:
1 Karl Altenhof , Landwirt in Birlenbach.
2 August Meyer , Landwirt in Langenscheid.
4 Christian Kühn,, Landwirt in Holzapvel.

, 3 Rudolf Lotz, Landwirt in Eppenrod.
Wahlvorschlag  II . ^ ^ .

1. Wilhelm Schmidt , Brauereibesltzer und Landwirr tn

? ä̂ Äilhelm Kasper, Bäckermeister und Landwirt in Holz-

3 Jobann Wilh . Usinger , Landwirt in Eppenrod.
4’ Philipp Wilh. Achenbach, Landwirt und Bürge imeyrer

in Hirschberg.
Wahlvorschlag  3 : . „ r

' 1. Christian Best , Maschinenschlosser m Holzappel.
! 2. Anton Lotz, Steinarbeiter und Landwrrt in Geilnau.
! 3. Friedrich Neu , Brunnenarbeiter in A . tendlez.
i i.  Wilh . Grün , Maschinist in Aull.

Wahlvorschlag  4:
! 1 Wilhelm Wagner , Bürgermeister an Altendiez.
' 2 Adoli Ludwig , Kassierer in Laurenbur^
! 3. Wilhelm Reusch, Gastwirt in Heistenbach.

Die Wahlen finden am 1. Februar 19 - 0 rnden
einzelnen Stimmbezirken(Gemeinden) rn der Zei. vo
12 Uhr mittags bis 6 Uhr nachmittag » (west-

^ '' Ŵahlvorsteher ^ist oer Bürgermeister und Aellver ^ eter
ist der Bürgermeister -Stellvertreter (Beigeordneteroder 1-
Schöffe ). Der Wahlraum wird von dem Wahlvorüeher be¬
stimmt und in ortsüblicher Weise bekannt gegeben.

-Iniolae der Einführung -des Verhaltmswahhhstems ist
der Wähler in der Anzahl der Bewerber beschram t. Er darf
nach 8 44 Abs. 2 des Reichswahlgeietzes nur Namen aus
l &t  etaätsm der HW» Ät3 *ÄrtSt iS
schlüge entnehmen , mug ,rch al,o , wenn er uberbaupr ie
Wahlrecht gültig ausüben will , zu emem dietrr Wahloor-
sibläae bekennen Das sogenannte Panachreren , d. h. Ent¬
nehmen von Namen aus verschiedenen Wahlvorichlagen hat
nach 8 42 Ziffer 7 der Wahlordnung die Ungültigkeit des
'stHmm'ettels rur Folge . Die Hinzunahme von „Wilden,
d h von Personen , die auf keinem der öffentlich bekannt-
aeaebenen Wahlvorschläge benannt sind, ist dagegen itnfchad-
Uck aber auch ünwirffam . Sind „auf einem Stimmzettel
nur „Wilde " benannt , so ist er ungültig (Wahlordnung 8 42

Siffeii ?erT',alb des Wahlvorschlages für den sich der Wähler
enffckeidet kann er jede nkögliche Aenderung vornehmen
insbesondere Äso die Reihenfolge ändern , einzelne Name»



streichen oder wiederholen Alle diese Aendernngen berühren
nicht die Gültigkeit des Wahlzettels , sind aber auch nach
§ "20 des Reichswahlgesetzes ohne Einfluß aus das Wahl¬
ergebnis.

Jeder Stimmzettel , der einem bestimmten Wahlvor-
schlage zugerechnet werden kann, wird so bewertet, als ob
er mit dem Wahlvorschlage völlig übereinstimme (W.-O.
8 42 Abs. 3).

8Bei Vieser Rechtslage hat der Wähler sein Augenmerk
daraus zu richten, daß er sich durch die Benennung der von
ihm gelvählten Bewerber eindeutig für einen bestimmten
Wahlvorschlag ausspricht . Es genügt, daß auch nur ein
Name aus qinem Wahlvorschlage genannt wird , also z. B.
der erste Name der nach '§ 27 der Wahlordnung zur Be¬
zeichnung des Wahlvorschlages dient.

Tie verbundenen Wahlvorschläge gelten nur den anderen
Wahlvorschlägen gegenüber als ein Wahlvorschlag (R. W. G.
8 12, Abs. 4.) sind im übrigen aber als gesonderte zu be¬
handeln . ^

Ich ersuche die Herren Wahlvorsteher, mir (dem Wahl¬
kommissar) die Wahlprotokolle mit sämtlichen zugehörigen
Schriftstücken his spätestens 4. Februar ßinzu-
reichen.

Altendiez,  hen 22. Januar 1920.
DeL- Wahltommiff -r für seu Wahlbezirk

Wagner,  Bürgermeister_
KrKanntMachUttg.

SJetv LLrersta swshl«
Ter Wahlausschuß bat in seiner Sitzung am 21. Januar

1920 folgende Wahlvorschläge für den Wahlbezirk  C
des Wahlverbandes der Landgemeinden (außer Freiendiez)
zugelassen.

Wahldo rsch  l a g I.
1. Heinrich Müller , Landwirt m Rotherhof, Gemeinde

Bernbroth , s
2. Karl Müller , Landwirt in Lollschied.
3. Wilhelm Müller , Landwirt und Küfermeister in Kör¬

dorf.
4. Wilhelm Zimmet 3., Arbeiter in Katzenelnbogen.

Wahlvorschlag  II.
1. Friedrich Herz, Kaufmann in Katzenelnbogen.
2. Heinrich Enders , Bahnarbeiter in Bremberg
3. Hermann Bauer , Bergmann in Allendorf.
4. Wilhelm Peter Wöll , Bergmann in Klingelbrch.

Tie Wahlen finden am 1. Februar 192  0 in den
einzelnen Stimmbezirken (Gemeinden) in der Zeit von
12 Uhr mittags  bis "-6 Uhr nachmittags (west¬
europäische Zeit)  statt.

Wahlvorsteher ist ver Bürgermeister und Stellvertreter
ist der Bürgermeister -Stellvertreter (Beigeordneter ober '1.
Schöffe). Der Wahlraum wird von dem 'Wahlvorsteher be¬
stimmt und in ortsüblicher Weise bekannt gegeben.

Infolge der Einführung des Verhältniswahlsystems ist
der Wähler in der Anzahl der Bewerber beschränkt. Er darf
nach § 14 Abs. 2 des Reichswahlgesetzes nur Namen ans
einem einzigen der öffentlich bekannt gegebenen Wahlvor¬
schläge entnehmen, muß 'sich also, wenn er überhaupt sein
Wahlrecht gültig ausüben will , zu einem dieser Wahlvor¬
schläge bekennen. Das sogenannte Panachieren , d. h. Ent¬
nehmen von Namen aus verschiedenen Wahlvorschlägen, hak
nach § 42 Ziffer 7 der Wahlordnung die Ungültigkeit des
Stimmzettels zur Folge. Tie Hinzunahme von „Wilden",
d. h. von Personen , die auf keinem der öffentlich bekannt-
«egebenen Wahlvorschläge benannt sind, ist dagegen unschäd¬
lich, aber auch unwirksam. Sind auf einem Stimmzettel
nur „Wilde" benannt , so ist er ungültig (Wahlordnung 8 42
Ziffer 8). 7

Innerhalb des Wahlvorschlages, für den sich der Wähler
entscheidet, kann er jede mögliche Aenderung vornebmen,
insbesondere also die Reiherttolge ändern , einzelne Namen
streichen oder wiederholen. Alle diese Aenderunaen berühren
nicht 'die Gültigkeit des Wahlzettels , sind aber auch stach
8 20 des Reichswahlgesetzes ohne Einfluß aus das Wahl¬
ergebnis.

Jeder Stimmzettel , der einem bestimmten Wahlvor-
schlaoe zugerecbuet werden kann, wird so bewertet, als ob
er mit dem Wahlvorschlage völlig iibereinstimme (W.-O.
8 42 Abs. 3). .

8Bei dieser Rechtslage hat der Wähler sein Augenmerk
darauf zu richten, daß er sich durch die Benennung der von
ihm gewählten Bewerber eindeutig für einen bestimmten
Wahlvorschlag ausspricht . Es genügt, daß auch nur ein
Name aus einem Wahlvorschlage genannt wird , also z. B.
der erste Name der nach '8 27 der Wahlordnung zur Be¬
zeichnung des Wahlvorschlages dient.

Tie verbundenen Wahlvorschläge gelten nur den anderen
Wablvorschlägen gegenüber als ein Wahlvorschlag (R. W. G.
8 12, Abs. 4.) sind im übrigen aber als gesonderte zu be¬
handeln.

Ich ersuche die Herren Wahlvorsteher, mir (dem Wahl¬
kommissar) die Wahlprotokolle mit sämtlichen zugehörigen
Schriftstücken bis spätestens 4. Februar .einzu¬
reichen.

Katzenelnbogen,  den 22. Januar 1920.
Deie Wahlkömmisf w  für den Wahlbezirks €

Geiß,  Bürgermeister.

Bekanntm«chung
Betr Kreistir <«4wahl.

Der Wahlausschuß hat in seiner Sitzung am 21. Januar
1920 folgende Wahlvorschläge für 'den Wahlbezirk D
des Wahlverbandes der Landgemeinden (außer Freiendiez)
zugelassen,

Wahlvorschlag  I.
1. Kail Schmidt , Landwirt in Singhofen.
2. Heinttch Metz- Landwirt in Schweighansen.
3. Heinrich Fischbach, Gastwirt und Schmied in Berg¬

nassau-Scheuern.
4. Heinrich Fischer, Bürgermeister in Dausenau.

W a h l v o r s chi a n II.
1. Paul Urner , Fabrikdirektor in Obernhof.
2. Friedrich Groß, Bürgermeister und Landwirt in Hönr-

lcrg.
3. Joseph Girs , Eisenbahnarbeiter in Bergstassair-

Scheuern.
4. Wilhelm Fachinger, Betriebsführer an Dörnberg.

Wahloorschlag  III.
1. Wilhelm Stork 6., Arbeiter in Dienethal.
2. Christian Mons , Landwirt m' Attenhausen.
3. Wilhelm Bruchhäuser , Bahnbeamter in Dausenau.
4. Karl GüU, Gastwirt in Becheln.

Die Wahlen finden am 1. Februar 1920  in den
einzelnen Stimmbezirken (Gemeinden) in der Zeit von
12 Uhr mittags bis 6 Uhr nachmittags (west-
europäische Zeit)  statt.

Wahlvorsteher ist der Bürgern !elfter und Stellvertreter
ist der Bürgermeister -Stellvertreter (Beigeordneter oder 1.
Schöffe). Ter Wahlraum wird von dem Wahlvorsteher be¬
stimmt und hr ortsüblicher Weise bekannt gegeben.

Infolge der Einführung des Berhältniswahlshstems ist
der Wähler in der Anzahl der Bewerber beschränkt. Er darf
nach '8 14 Abs. 2 des Reichswahlgesetzes ndr Namen ai ŝ
einem einzigen der öffentlich bttannt gegebenen Wahlvor¬
schläge entnehmen, muß sich also, wenn er überhaupt sein
Wahlrecht gültig ausüben will , zu einem dieser Wahlvor-
schläge bekennen. Das sogenannte Panachieren , d. h. Ent¬
nehmen von Namen ans verschiedenen Wahlvorsch' agen, har
nach 8 42 Ziffer 7 der Wahlordnung die Ungültigkeit des
Stimmzettels zur Folge. Tie Hinznnahme von „Wilden",
d. h. von Personen , die auf keinem der öffentlich bekannt¬
gegebenen Wahlvorschläge benannt sind, ist dagegen unschäd¬
lich, aber auch unwirksam. Sind aus einem Stimmzettel
nur „Wilde" benannt , so ist er ungültig (Wahlordnung § 42
Ziffer 8).

Innerhalb des Wahlvorschlages, für den sich der Wähler
entscheidet, kann er jede mögliche Aenderung vornebmen,
insbesondere also die Reihenfolge ändern , einzelne Namen
streichen öder wiederholen. Alle diese Aendernngen berühren
nicht die Gültigkeit des 'Wahlzettels , sind aber auch nach
8 20 des Reichswahlgesetzes ohne Einfluß stuf das Wahl¬
ergebnis.

Jeder Stimmzettel , der einem bestimmten Wahlvor¬
schlage zngerechnet werden kann, wird so bewertet, als ob
er niit dem Wahlvorschlage völlig übereinstimme (W.-O.
8 42 Abs. 3). i



ZBei dieser Rechtslage hat der Wähler sein Augenmerk
darauf zu richten , daß er sich durch die Benennung der von
ihm gewählten Bewerber eindeutig für einen bestimmten
Wahlvorschlgg ausspricht . Es genügt, daß auch nur ein
Name aus einem Wahlvorschlage genannt wird , also z. B.
der erste Name der nach '§ 27 der Wahlordnung zur Be¬
zeichnung des Wahlvorschlages dient.

Tie verbundenen Wahlvorschläge gelten nur den anderen
Wahlvorschlägen gegenüber als ein Wahlvorschlag (dl.  W . G.
§ 12, Abs. 4.) sind im übrigen aber als gesonderte zu be¬
handeln.

Ich ersuche die Herren Wahlvorsteher, mir (dem Wahl¬
kommissar) die Wahlprotokolle mit sämtlichen zugehörigen
Schriftstücken bis sp ä t e st e n s 4. Februar einzu-
reiche n.

B ergn assau-  Sch e uei n,  den 22. Januar 1920.
-Her Wshrkommissar für de« Wahlbezirk l»

Nau,  Bürgermeister.

J .-Nr . II . 832. Tiez,  den 22. Januar <920.
Betr. Kreistagswahieu.

In Abänderung der Bestimmungen in der Ke. iSblait-
Belanntmachung vom 18. Dezember 1919, J .-Nr . II. 12167,
Kreisblatt Nr . 285 hat der Kreisausschuß in seiner Sitzung
am 20. ds. Mts . für den Wahlvcrband der Landgemeinden
(außer Freiendiez) die Tauer der Wahlhandlung für die am
1. Februar ds. Jrs . stattfindende Kreistagswahl von mcc-
tags 12 ilhr bis nachmittags 6 Uhr (westeuropäische Zeit)
festgesetzt. Sollte bis dahin im besetzten Gebiete wieder die
mitteleuropäische Zeit eingeführt sein, so gilt alsdann diese
neue Zeit und zwar ebenfalls von 12 Uhr mittags bis 6
Uhr nachmittags.

Ich ersuche oie Herren Bürgermeister , dies sofort,
spätestens am 3. Tage vor dem Wahltags,  in
ortsüblicher Weise vekanntzumachen.

Den Magistraten Diez, Bad Ems und Nassau und dem
Herrn Bürgermeister in Freiendiez bleibt es überlassen, die
Wahlzeit (Stunde ) nach eigenem Ermessen zu bestimmen.

Der Borsitzende des Kreisansschusses.
J . V. :

Scheu er n.

Anweifurrv -
betr . Ausstellung von Waffen- und Munitmnskarr 'en.
In Erwägung oes Art . 21 der Verordnung Nr . 3 der

Hoben Kommission, betr . Besitz und Handel mit Waffen und
Munition , verordnet die Hohe Interalliierte Rheinlandkom¬
mission:

Polizei -, Zoll - uns Forstbcamten sind unter nachfolgen¬
den Bedingungen ermächtigt , Waffen .zu tragen:

1. Das Tragen von anderen als Feuerwaffen ist gestattet,
soweit das deutsche Gesetz es zuläßt.

2. Schußwasfenscheine werden nur auf Ersuchen des
Landrats , des Oberbürgermeisters oder der höchsten im
Kreise tätigen deutschen Behörde ausgestellt , der die Beam¬
ten, für oie der Schein nachgesucht wird, unterstehen.

Das Gesuch muß enthalten : Namen, Adressen und Ver¬
wendung der Beamten , außerdem Bescheinigung, daß die
sämtlichen ausgeführtea Personen nach deutschem Gesetz zum
Waffenträgen berechtigt sind.

Das Gesuch ist au den Vertreter der Hohen Kommission
im Kreise zu richten. Dieser ist ermächtigt, laut folgenden
Musters Ausweise auszustellen:

Herr . . , , , (Name)
Adresse . ,,,,,,,
Beruf . ist in Ausübung
seines Berufes zum Wafsentragen berechtigt. Dieselbe
darf nur im Dienst getragen werden .

3. Die Träger von Schußwaffen müssen den Schein bei
sich haben. !

4. In keinem Falle dürfen sie mehr als 20 Patronen
bei sich tragen.

5. Einzelpersonen, wie Privatschutzleute oder Wächter,
deren Berus es mit sich bringt , daß sie bewaffnet »'ein
sen, können durch den Kreisvcrtreter der Hohen Kommission
zum Waffentragen ermächtigt werden.

Handelt es sich um einer öffentlichen Verwaltung ange-
hörige Beamte , so ist das Gesuch durch ähren dienstlichen
Vorgesetzten zu machen. Es hat die gleichen Angaben und
Bescheinigungen wie Gesuche für Polizeibeamte zu enr-
halten . Handele es sich um Privatangestellte , so macht der
Arbeitgeber ein solches Gesuch und richtet es zunächst an den
Oberbürgermeister oder Landrat . Dieser begutachtet es mrd
gibt es weiter an den KreisverLtreter der Hohen Kommis¬
sion. Letzterer kann den Ausweis zu den gleichen Bedingun¬
gen gewähren wie Poiizeibeamten und in" gleicher Form.

6. Jede zum Waffentraaen ermächtigte Person , die
nicht im Dienst Uniform trägt , muß, wenn sie bewaffnet ist,
am linken Arm ein breites weißes Armband , das vom Kreis-
Vertreter der Hohen Kommission gestempelt ist, tragen.

7. Die Kreisdelegierten der Hohen Kommission melden
in kürzester Frist der Hohen Kommission, Namen, Adressen,
und Berus aller durch sie zum Wafsentragen ermächtigten
unter Angabe oer Waffenart.

A. H. Q., den 12 .Januar 1920.
Der Chef des Generalstvbes.

Rheinarmee.
Gen.-Stab.

2. Lendesbüro

Rr . 837? . ”. . . . ~ ” .
Bekanntmachung.

betreffend Zulassung von Azethlenapparaten.
Stach Mitteilung der Technischen Aufsichtskommission

für die Untersuchungs- und Prüfstelle des Deutschen Aze-
thlcnvereins beabsichtigt sie Firma Dr . Alexander Wacker.
Gesellschaft für elektrochemische Industrie , Betrüb Lech¬
bruck, welche oas Karbidwerk der Bosnischen Elektrizitäts-
Mtiengesellschaft in Lichbruck unter Eintritt in alle Rechte
übernommen hat , in Tschechnitz, Post Kuttern , Kreis Bres¬
lau , die Schwcsterfirma Dr . Alexander Wacker, Gesellschaft
für elektrochemische Industrie , Betrieb Tschechnitz zu er¬
richten. In diesem Betriebe sollen ebenfalls die der Bos¬
nischen Elektrizitäts -Aktiengesellschaft durch meinen Erlaß
vom 13. Juni 1914 (H. M . Bl . S . 423) unter 'der Thpeu-
nummer „1" nach '§ 26, Ziffer 4 der Azethlenvnvrdnung
zugelassenen Beagrdbeleuchtungsrpparate >lnd die derselben
Firma durch genannten Erlaß bezw. durch meinen Erlaß vom
25. September 1917 (H. M . Bl . S . 311) unter der Thpen-
nummern I 29 und A 34 nach den ZK 12 und 14 a. a . O.
zugelassenen Beagroschweißapparate sowie die Beagidkörper
zu den angegebenen Apparaten hergestellt und vertrieben
werden.

Tie in Tschechnitz gebauten Apparate müssen an den zur
Befestigung der Fabrikschilder dienenden Zinntropsen oder
Nieten den Stempel des Schlesischen 'Tamvffeh ' ? Ueber-
wachungsvereins in Breslau tragen und im übrigen dxn in
meinen ' früheren Erlassen gestellten Bedingungen ent¬
sprechen. j

Berlin,  den 3. November 1919.
Der Minister für Handel und Gewerbe.

I. 8388. D r ez , den 16. Januar 1920.
Die Ortspolizeibehörden weise i chanf vorstehende Be¬

kanntmachung hin.
Der Landrat.

J . V. :
Scheuern.

Bekanntmachung.
Nassauischer Zeniralwaisenionds-

Wirth'sche Stiftung für arme Waisen.
Im Frühjahr lfd. Jrs . gelangen die Zinsen des Wirth '-

schen Stiftungs -Kapitals von 20000 Mark aus dem Rech¬
nungsjahre 1919 im Betrage von 800 Mark zur Verteilung,

Nach dem Testament des verstorbenm Landesoirektors
a. D . Wirth sollen die Zinsen einer gering bemittelten Per¬
son (männlichen oder weiblichen Geschlechts) dre früher für
Rechnung des Zentralwaisenforws verpflegt worden ist und
die sich seit Entlassung aus der Waisenverwrgung stets u n -
tadelhast  betragen hat , frühestens fünf 'John nach dieser
Entlastung als Ausstattung ooer zur Gründung einer bür¬
gerlichen Niederlassung zugewend. t werden



Die an den Landeshauptmann zu Wiesbaden zu rich¬
tenden Bewerbungen müssen Angaben enthaltene

1. über den seitherigen Lebenslauf des Bewerbers oder der
Bewerberin , namentlich seit Entlassung aus der Walsen-
Versorgung;

2. über deren dermalige Beichastignng;
3. über die geplante Verwendung der erbetenen Zuwendung

Zliren" s'irwmtttche ^Beichetnigungen über die seitherige
Beschäftigung und Führung der Bewerber und BdwerberUl-
nen, sowie Zeugnisse der seitherigen, rnsbeivndere dxv lehren

^rb Jch êrstrch? um Bewerbungen mit dem Hinweis , daß nur
solche die vor dem 1. März  i '920 entgehen, berücksichtigt
werden können.

Wiesbaden,  den 7. Januar 1920.
Der LaudeshsuptMKNn. _

Nr . 24 857. Cassel,  den 11. Dezember 1919 .
Zn dem Bericht an den Herrn Minister der öffentlichen

Arbeiten vom 25. v. Mts . Pr . I . 18 G. 2765.
Gemäß dem Erlasse der Herren MiMer der öffentlichen .

Arbeiten und des Innern vom 9. 11.,1906 , IK . 3. i*
TI a. 8885, M . d. ö. A ., M . d. J „ uberweise ich Ew. Koch-
woblgkboren als Erkennungszeichen für Kraftfahrzeuge rm
besetzten Teil des Regierungsbezirks Wiesbaden dre werteren

Nunnnern ^ 0^ 0^6000.re» das Erforderliche wegen
Veröffentlichung der Erkennungszeichen rm Ene des ,
Schlußsatzes des Runderlasses der ^ nannten Herren Mini¬
ster vom 23. 3. 1903 III . 4505 M . d. ». A .- Ha. 2523 .
M . d. I . gefl. veranlassen.

Der Oberpräfideut.
I . V. :

-ez. Dyer.
An den Herrn Regierungspräsidenten in Wiesbaden.

* * •

l 155. Diez,  den 10. Januar 1920.
Vorstehendes teile ich dem Ortspolizeibehörden und Gen¬

darmen des Kreises zur Kenntnisnahme mit.
Der Land rat

J . V. :
Scheuern.

Gesehen und genehmigt: , , c .. .
Der Chef der Militärverwaltung des Unterlahnkreärs.

Chatras.  Major.  _
Nr . 3. V £ Diez,  den 21. Januar 1920.

Bekanntmachung.
Gemäß tz 160 R . V. O. wird der Wert der Sachbezüge

für die Kranken-Jnvaliden - usw. Vey' icherunü rm Bezirk
des hiesigen Versicherungsamts mit Wirkung vom ' . ^ anuar

erwachsene Personen auf täglich | 60
ct) für männliche, erwachsene Personen auf täglich 3,60»SBH.
b) für weibliche, erwachsene Personen auf täglich o Mark.
c) für jnaendliche, männliche Personen aus täglich 6 Mark,
b) für jugendliche, weibliche Personen auf täglich ->Mark.

Ter Gesamtbetrag verteilt sich wie folgt:
Klassea:

1. Wohnung 0,50 Mark,
2. Frühstück 0,50 Mark,
3. Mittagessen 1,60 Mark,
4. Abendbrot 1,00 Mark , zils. 3,60 Mark.

Klasse b, c, d : >-
1. Wohnung 0,50 Mark,
2. Frühstück 0,40 Mark,
3. Mittagessen 1,40 Mark,
4. Abendbrot 0,70 Mark , zus- 3,00 Mark.
De * Vorsitzende des Versiche « ngSamtes

I . V. :
Sch euern.

A « die Magistrate in Die », Nassau und Bad . lim?
tttib die Herren BSraerlneister der Landgemeinden

des Kreises.
Tie Fettmarken der Kreisfettkarten tragen für dir Folge

nicht mehr den Aufdruck des Datums einer bestimmten

Woche, sondern sie sind nur noch mit fortlausenden Num-
mern versehen, sodaß ihre Verwendung zu beliebiger . Zeit
möcili ichist. Da der Verbrauch in den einzelnen Gemeinden
nicht genau gleichmäßig ist. erfolgt die Lieferung der neuen .

Fettkarten nur noch auf jeweilige Bestellung hin.
Ich ersuche, bei Bedarf diese Bestellung mrt-r Angabe

der benötigten Stückzahl an die Kreisfettstelle zu richten.
Diez,  den 20. Januar 1920. „ a

Der Borsitzende des KrersausfchusseS.
I . V. :

Scheuern . . . .

MMtzUWW UM!
Deutschland.

D Umsatzsteuergesetz und Presse.  demo¬
kratische Abgeordnete Wald  st ein  hat solgerwe Kleine An¬
frage an die Reichsregierung gerichtet : Bei Beraoschiedung

^ des Umsatzstcuergesetzes hat die Nationawerjammiung eine
! Entschließung angenommen, nach der die Reichsregierung

unverzöalich in eine Prüfung der Frage eintreten sollte, ob
^ die schon eingetretene und noch bevorstehende Verteurung der
> Selbiikosten, insbesondere des Papiers und der Löhne, dleun

nationalen Interesse gebotene Erhaltung e'.ner ansehnlichen
und wirtschaftlich unabhängigen Preste gefährdet unv be¬
sondere Maßnahmen erforderlich macht, BÄ frage . 1. ist die

; unverzügliche Prüfung dieser Frage erfolgt ? 2. M.lche Er¬
gebnisse chat sie geliefert ? 3. Sind Vertreter der beteiligtenworden ? 4. Was totrb beabjicüirgb. ẑch oe-

! gnüge mich mit einer schriftlichen Antwort , deren tunlichste
. Beschleunigung ich erbitte.

- Beschlagnahme deutscher Rhein,chisfe.
° Die Frankfurter Nachrichten erfahren , daß dir Entente be¬

schlossen habe, sämtliche deutsche Rhemschifft zu beschlag^
nahmen . Nur Schiffe, die über 10 Jahre alt ' md, bleiben
in deutschem Besitz. Ferner erfährt das Blatt . da,; das

| Kohlenshndikat in Duisburg -bescĥagnah^ ^ ^ ^ ^ ^ ^

Bekanntmachumg.
Auf Grund § 6 des Statuts der Wiesengenossensch.aft zu

Hahnstätten vam 1. August 1879, berufe ich hiermit die Ge-
i nvssenschaftsmitglieder zu einer

Generalversammlung.
I (tut Dienstag , oen 10 . Februar  1920 , nachmittags
] eilt Uhr in' das Rathaus zu Hahnstätten mit folgender\ Tagesordnung:
s i Wahl eines Wiesenvorstehers, zwei Wlesenschöffen mtd
! ' aVviel Stellvertreter für dieselben.

2. Festsetzung der -Vergütung für den Wiesenvorsteher.
3. Festsetzung der »Vergütung für den Wiesenwaraer, Mit

BUckwirkuna vom 1. April 1919 an.
4. Wahl der Mitglieder des Schiedsgerichts und deren «stell-

t3CtiX (!tC£ .
Sahnstätten,  den 19. Januar 1920.^ ^ ' Der Wiesen Vorsteher, Kroller.

Jagd-Verpachtung.
i  öoSeubi " Jagd auf den Grundstücken des gemein¬
schaftlichen Jagdbezirks der Gemeinde, Feld und Walomark
Horhausen, Kreis Unterlahn , ans «inen neuniahrigeN ZelU
raum , beginnend mit dem 1, ^ anuar 19-0, ab , öffentlich

“ ' ' » S .iumv » Mrtnen j-d-Wit d-Im Unt -rz, >ch„ !>-n -!n>«**
Sskauntmnchnns

Die Entmündigung des Landmanns Aiignst Stoaen-
hoken in Reckenroth wegen Verschwendung ist durch Be¬
schluß vom heutigen Tage aufgehoben.

Katzenelnbogen,  den 7, Januar 1920.
Amtsgericht
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